
StGB unter schwere Strafe gestellt. Die Rechtsnor
men gegen Sabotage und Diversion (§§ 103, 104 
StGB) dienen vor allem dem Schutz der sozialisti
schen Volkswirtschaft, einschließlich der Außen
wirtschaftsbeziehungen, sowie der Landesverteidi
gung. Zu den St. gehören ferner staatsfeindlicher 
Menschenhandel, der im System der feindlichen sub
versiven Tätigkeit unter Mißbrauch des Transitab
kommens die DDR durch Abwerbung und Aus
schleusung vor allem von Spezialisten schädigen soll, 
die staatsfeindliche Hetze, der verfassungsfeindliche 
Zusammenschluß, Verbrechen gegen einen verbün
deten Staat und die Gefährdung der internationalen 
Beziehungen mit dem Ziel, die Beziehungen der 
DDR zu anderen Staaten oder Völkern zu stören.

Stadtbezirksgericht / Kreisgericht

Städte und Gemeinden - grundlegende Einheiten 
des / Staatsaufbaus der DDR. Sie sind, ebenso wie 
die Hauptstadt, Berlin, die Bezirke, Kreise (Stadt- 
und Landkreise) sowie Stadtbezirke, Glieder des Sy
stems der politisch-territorialen Einheiten des Staa
tes und wirken im Rahmen der zentralen staatlichen 
Leitung und Planung als eigenverantwortliche Ge
meinschaften, in denen die Bürger arbeiten und ihre 
gesellschaftlichen Verhältnisse gestalten (Art. 41 
Verfassung). Die Organe der Staatsmacht in den 
Städten sind die Stadtverordnetenversammlungen, 
in den Gemeinden die Gemeindevertretungen 
örtliche Volksvertretungen); sie wählen als ihre Or
gane die Räte der Städte bzw. Räte der Gemeinden, 
in der Hauptstadt den Magistrat örtliche Räte). 
An der Spitze des Rates steht der / Bürgermeister, 
in den Stadtkreisen und der Hauptstadt der Ober
bürgermeister. Die Volksvertretungen der St. sind 
für die Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens im 
Territorium verantwortlich. Sie unterstützen die Lei
stungsentwicklung der Betriebe, Genossenschaften 
und Einrichtungen, arbeiten mit ihnen zur Lösung 
der volkswirtschaftlichen und kommunalen Aufga
ben zusammen und schaffen immer günstigere Be
dingungen für die ständig bessere Befriedigung der 
materiellen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse 
der Bürger (Art. 43 Verfassung; §61 Abs. 1 GöV). 
Gemeinsam mit den Ausschüssen der Nationalen 
Front organisieren sie die / Bürgerinitiative „Mach 
mit!“. In einer Stadt oder Gemeinde können mehre
re kleinere Ortschaften, Dörfer oder Siedlungen zu
sammengeschlossen sein, die als Ortsteile ausgewie
sen werden. Über die Bildung und Auflösung von 
Städten oder Gemeinden und die Veränderung ihrer 
Grenzen beschließt der Kreistag nach Zustimmung 
des Ministerrates. Der Staatsrat kann Gemeinden 
den Status einer Stadt verleihen.
Die Volksvertretungen der Städte bzw. Gemeinden 
sind berechtigt, zur Durchführung vereinbarter 
volkswirtschaftlicher und kommunaler Aufgaben in 
Gemeindeverbänden oder Zweckverbänden zu
sammenzuarbeiten (§61 Abs. 3 GöV). Im Gemein
deverband wird die Gemeinschaftsarbeit grundsätz
lich auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens 
entwickelt. Der Zweckverband dient der gemeinsa-
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men Lösung von Aufgaben auf bestimmten Gebie
ten der gesellschaftlichen, insbesondere der wirt
schaftlichen Entwicklung. Betriebe, Genossenschaf
ten und Einrichtungen können sich auf vertraglicher 
Grundlage an Zweckverbänden beteiligen. Unter 
Wahrung ihrer Eigenverantwortung entscheiden die 
Volksvertretungen über das Statut, über die im Ge
meinde- oder Zweckverband zu lösenden Aufgaben, 
die dafür aus ihrem Verantwortungsbereich zur Ver
fügung zu stellenden Fonds und Kapazitäten sowie 
die Organisation der Gemeinschaftsarbeit (§ 61 
Abs. 3 GöV). Die Volksvertretungen delegieren ihre 
Vertreter in den Rat des Gemeindeverbandes bzw. 
Verbandsrat, dem die Leitung des Verbandes ob
liegt. Der Verband ist keine neue Leitungsebene 
zwischen Kreisen sowie Städten und Gemeinden; 
der Rat des Gemeindeverbandes bzw. Verbandsrat 
untersteht den beteiligten Volksvertretungen und ist 
deren Organ. Die Bildung von Gemeindeverbänden 
bedarf der Bestätigung durch den Kreistag.

Stadt- und Gemeindeordnungen - von den Stadtver
ordnetenversammlungen und Gemeindevertretun
gen beschlossene Regeln des sozialistischen Zu
sammenlebens in ihren Territorien (§7 Abs. 1 
Buchst, i, §61 Abs. 2 GöV). Die St. regeln Rechte 
und Pflichten, um sozialistische Verhaltensweisen 
und das Wohlbefinden der Bürger zu fördern sowie 
Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit im Territorium 
zu gewährleisten. Sie dienen der Verwirklichung so
zialistischer / Kommunalpolitik und ermöglichen 
es, bestimmte volkswirtschaftliche und soziale Auf
gaben effektiver zu lösen. In den St. werden in Über
einstimmung mit den / Rechtsvorschriften, den Be
schlüssen der Bezirks- und Kreistage sowie ihrer Rä
te unter Beachtung und,Nutzung der örtlichen Be
dingungen Rechte und Pflichten für Bürger, Be
triebe, Genossenschaften, Einrichtungen und gesell
schaftliche Organisationen festgelegt. Das betrifft 
vor allem: Sauberhaltung und Nutzung von Ver
kehrswegen, einschließlich Schnee- und Eisbeseiti
gung {/ Anliegerpflicht), Pflege und Nutzung von 
Parks, Grün- und Erholungsanlagen, kommunale 
Hygiene (Siedlungsabfallbeseitigung, / Tierhal
tung) , sparsame Verwendung von örtlichen Ressour
cen (z. B. Sekundärrohstoffen), Umweltschutz, Ge
staltung und Pflege eines schönen Ortsbildes (Bau
maßnahmen, Sichtwerbung usw.). Die St. sind für 
jedermann im Territorium verbindliche örtliche 
Rechtsvorschriften gemäß Art. 89 Verfassung. Auf 
ihrer Grundlage beschließen die Räte der Städte und 
Gemeinden meist spezielle Ordnungen, z. B. Markt
ordnungen , Sondernutzungsordnungen.
Die wirksame Durchsetzung von St. wird von der ge
samten Arbeit der / Volksvertretungen, der /* Ab
geordneten, der ständigen / Kommissionen der ört
lichen Volksvertretungen, von der Arbeit der Räte 
und Fachorgane sowie der Betriebe und Einrichtun
gen im Territorium bestimmt. Entsprechend dem 
Grundsatz der demokratischen Mitwirkung an den
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